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1 Einleitung  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 95 „Vorsteherweg“ im Stadtteil  

Pödinghausen und der 10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Enger im Paral-

lelverfahren im Sinne des § 8 Abs. 3 BauGB ist auf Basis der über den Bebauungsplan ge-

troffenen Festsetzungen für die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eine Eingriffsbilan-

zierung vorzunehmen. Mittels dieser wird anhand eines anerkannten Bewertungssystems 

biotopwertbasierend rechnerisch ermittelt, welcher Kompensationsbedarf durch die Umset-

zung des Planvorhabens entsteht. Diesen gilt es, durch geeignete Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. 

Für die nachstehende Eingriffsbilanzierung, die separat zum Umweltbericht als Anlage zur 

Begründung erarbeitet wurde, wird der gesamte Abb. 1 dargestellte, schwarz umrandete 

Geltungsbereich für den Bebauungsplan Nr. 95 mit einer Fläche von rund 3,42 ha berück-

sichtigt. 

 

Abb. 1 Abgrenzung der Geltungsbereiche für den Bebauungsplan Nr. 95 (schwarze Grenze) 
und die darin eingebundene 10. FNP-Änderung (rote Grenze) 

Der mit einem Flächenanteil von rund 2,2 ha in den Geltungsbereich für den Bebauungs-

plan mit eingebundene FNP-Änderungsbereich (in Abb. 1 rot umrandet) wird an dieser 

Stelle lediglich nachrichtlich abgebildet und hat auf die Eingriffsbilanzierung keine Auswir-

kungen. Grundsätzlich werden die Festsetzungen des Bebauungsplans zukünftig im Sinne 

des § 8 Abs. 2 BauGB den FNP-Darstellungen entsprechen. 
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2 Eingriffsbilanzierung 

Die nachstehende Eingriffsbilanzierung erfolgt in Anlehnung an die Arbeitshilfe für die Bau-

leitplanung „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ 

(LANUV NRW 2008). Das darin angewandte Bewertungsverfahren sieht eine Gegenüber-

stellung der ökologischen Wertigkeit des vorhandenen Ist-Zustands (Biotoptypen / Be-

stand) mit der Biotopwertigkeit der Planungssituation (flächenbezogene Festsetzungen des 

Bebauungsplans) vor. 

Beide „Situationen“ werden in der Anlage 1 dargestellt. Ergänzend dazu zeigen die Tabel-

len (Tab. 1 und Tab. 2) die aktuellen und zukünftigen Flächenverteilungen in m² sowie die 

für die Flächen in Anlehnung an die genannte Arbeitshilfe vergebenen ökologischen Wer-

tigkeiten (öW). Zusammen ergeben diese je nach Biotoptyp / Nutzungsform / Festsetzung 

die Einheit öW / m².  

Dabei werden im Vergleich der Bestands- mit der Planungssituation die zum Siek hin aus-

gerichteten Flächen mit Wald und waldartigen Strukturen bestandsorientiert überplant bzw. 

gesichert. Aufgrund dessen werden diese in beiden Szenarien mit demselben Wert von 

8 öW / m² angesetzt (siehe Tab. 1 und Tab. 2).  

Die beiden eingemessenen, im Plangebiet bestehenden (BF3) und zukünftig gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 25b BauGB zum Erhalt festgesetzten alten Hofeichen fließen hingegen in die Bi-

lanz nicht mit ein. Dieser Ansatz wurde gewählt, um die heute und zukünftig im Bereich der 

Kronentraufen bestehenden bzw. geplanten Nutzung in ihren Wertigkeiten zu berücksichti-

gen, da die Bäume zukünftig bei einem Verlust ohnehin über die Baumschutzsatzung der 

Stadt Enger (2022) abgesichert sind (Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Wi-

dukindstadt Enger). 

Ist-Zustand / Bestand (siehe Tab. 1) 

Im Bestand werden die mäßig artenreichen Grünlandflächen (EA0) mit 4 öW / m² rechne-

risch einbezogen. Die Flächenanteile, die regemäßig beweidet werden (EB0) werden, wer-

den mit einem etwas geringeren Wert eingerechnet (3 öW / m²). Kleinere Randbereiche mit 

Gehölzen aus heimischen Laubgehölzen (BA3, BB12) fließen mit 5 öW / m² ein. Die im 

Wesentlichen mit Rasen ausgebildeten Gartenanteile im Gebiet (HJ0) werden mit 

2 öW / m² angesetzt. Bereits versiegelte und bebaute Flächenanteile (Gebäude (SB0) / 

Verkehrsflächen bzw. Straßen (VA7)) haben keine ökologische Wertigkeit und damit einen 

Biotopwert von 0 öW / m². Der im westlichen Randbereich kleinflächig einbezogene ge-

schotterte Stellplatz (HV3) wird mit 0,5 öW / m² eingerechnet. Wald und waldartige Struktu-

ren fließen wie bereits beschrieben mit 8 öW / m² ein. 

Damit hat der Geltungsbereich des Bebauungsplans im Bestand in der Summe einen öko-

logische Gesamtflächenwert von 138.779 öW (siehe Tab. 1). 
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Tab. 1 Ermittlung des Eingriffsflächenwerts (=100 %iger Bestand) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr.* Code* Biotoptyp 
Fläche 

(m²) 

Grund-

wert 

(öW) 

Korrek-

turfaktor 

Gesamt-

wert 

(öW) 

(Sp.5x6) 

Einzelflä-

chenwert 

(öW) 

(Sp.4x7) 

 1 Versiegelte oder teilversiegelte Flächen 

1 1.1 
Bebaute Flächen, Wohnhaus / ehe-

malige Hofstelle (SB0) 
751 0,0 1,0 0,0 0 

2 1.1 Straße, Verkehrsfläche (VA7) 456 0,0 1,0 0,0 0 

3 1.2 Parkplatz (HV3) 85 0,5 1,0 0,5 43 

 3 Landwirtschaftliche Flächen und halbnatürliche Kulturbiotope 

4 3.5 Mäßig artenreiches Grünland (EA0) 22.356 4,0 1,0 4,0 89.424 

5 3.5 
Mäßig artenreiches Grünland mit re-

gelmäßiger Beweidung (EB0) 
5.416 3,0 1,0 3,0 16.248 

 4 Grünflächen, Gärten 

6 4.3 Garten ohne / wenige Gehölze (HJ0) 1.037 2,0 1,0 2,0 2.074 

 6 Wald 

7 6.4 

Siekböschungen mit Laubwald aus 

lebensraumtypischen Laubbaumar-

ten 90-100% mit mittlerem bis star-

kem Baumholz (AG2) entlang eines 

namenlosen Gewässers (FM6) 

geschützter LB und Biotopverbund-

funktion 

(Bestand wie Planung) 

2.401 8,0 1,0 8,0 19.208 

8 6.4 

Siekböschung mit laubwaldartigen 

Strukturen aus lebensraumtypischen 

Laubbaumarten 90-100% mit mittle-

rem bis starkem Baumholz (AG2) 

entlang eines namenlosen Gewäs-

sers (FM6) 

Biotopverbundfunktion 

(Bestand wie Planung) 

1.029 8,0 1,0 8,0 8.232 

 7 Gehölze 

9 7.2 

Kleingehölze mit lebensraumtypi-

schen Gehölzen ≥ 50 % (BB12, 

BD3) 

710 5,0 1,0 5,0 3.550 

Eingriffsfläche / Eingriffsflächenwert 34.241 138.779 

* Nr. und Code sind in der Anlagekarte „Darstellung der Eingriffsbilanzierung“ für den Flächenbezug wiederzufinden. 
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Planungssituation / flächenbezogene Festsetzungen des Bebauungsplans (siehe Tab. 2) 

Für die Planung werden sämtliche Flächen, die versiegelt werden können (Verkehrsflä-

chen, Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen, WA-Anteile je nach festgesetzter GRZ 

(45 % GRZ 0,3 bzw. 60 % GRZ 0,4) ohne ökologischen Wert als 0-Flächen gerechnet. Die 

übrigen, nicht überbaubaren Flächenanteile des Allgemeinen Wohngebiet fließen mit einem 

Grundwert von 2 öW / m² ein, der aufgrund der für die Gärten getroffenen Festsetzungsde-

tails (Anpflanzung von Hausbäumen, Vorgartengestaltung mit Heckenpflanzungen und 

Ausschluss von „Schottergärten“ etc.) mittels eines Korrekturfaktors von 1,2 auf Gesamt-

wert von 2,6 öW / m² erhöht wird. Ausnahme bilden die Flächenanteile, die überlagernd 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt werden, wie es im Randbereich des WA2 er-

folgt. Diese, für Neuanpflanzungen aus standortheimischen Laubgehölzen / Hecken festge-

setzten Flächenanteile werden mit 5 öW / m² gerechnet. Gleicher Wert wird auch für die 

Gehölzpflanzung innerhalb der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzten privaten Grün-

fläche (Zweckbestimmung „Abstandsgrün“) gewählt. 

Auch die im Wohnquartier vorgesehene „Öffentliche Grünfläche“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 

BauGB mit der Zweckbestimmung „Quartiersgrün“ wird mit 3 öW / m² eingerechnet. Die als 

Erdbecken geplanten Flächen (Versickerungs- und Rückhaltebereiche gem. § 9 Abs. 1 

Nr. 14 BauGB i. V. m. mit einer Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) werden hinge-

gen aufgrund der vorgesehenen Einsaat mit artenreicher Regiosaat, der nur extensiven 

Pflege und bedingt naturnahen Ausgestaltung mit 4 öW / m² bilanziert.  

Wald, der mittels einer Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB, und waldartige Struk-

turen, die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 i. V. m. Nr. 25b BauGB gesichert werden, fließen wie be-

reits beschrieben analog zur Bestandsbewertung mit 8 öW / m² ein. 

Maßnahmenflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, die der Sicherung und Optimierung 

von Waldrandstrukturen parallel zum örtlich festgesetzten geschützten Landschaftsbe-

standteil mit Biotopverbundfunktion dienen sollen und einen 3 m breiten, als ext. Grünland 

genutzten Unterhaltungs- / Wiesenweg vorsehen, werden aufgrund der nur schmalen Aus-

bildung etwas geringer als das heutige Bestandsgrünland mit 3 öW / m² angesetzt.  

Damit ergibt sich für die Flächen zukünftig ein ökologischer Gesamtflächenwert von 

69.653 öW (siehe Tab. 2). 
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Tab. 2 Ermittlung des Kompensationswerts auf der Eingriffsfläche (= flächenbezogene Fest-
setzungen des Bebauungsplans Nr. 95 „Vorsteherweg“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr.* Code* Biotoptyp 
Fläche 

(m²) 

Grund-

wert 

(öW) 

Korrek-

turfaktor 

Gesamt-

wert (öW) 

(Sp.5x6) 

Einzelflä-

chenwert 

(öW) 

(Sp.4x7) 

 1 Versiegelte oder teilversiegelte Flächen 

1 1.1 

Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 

Nr. 11 BauGB - Straßenverkehrs-

flächen, öffentlich 

4.163 0,0 1,0 0,0 0 

2 1.1 

Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 

Nr. 11 BauGB - Straßenverkehrs-

flächen, öffentlich besonderer 

Zweckbestimmung 

118 0,0 1,0 0,0 0 

3 1.1 

Flächen für die Ver- und Entsor-

gung, hier Trafostation gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 12 BauGB 

100 0,0 1,0 0,0 0 

4 1.1 

Allgemeines Wohngebiet (WA1, 

WA2, WA3), GRZ 0,3 

versiegelbarer Gesamtflächenan-

teil von 45 % 

7.839 0,0 1,0 0,0 0 

5 1.1 

Allgemeines Wohngebiet (WA4), 

GRZ 0,4 

versiegelbarer Gesamtflächenan-

teil von 60 % 

3.885 0,0 1,0 0,0 0 

 3 Landwirtschaftliche Flächen und halbnatürliche Kulturbiotope 

6 3.5 

Maßnahmenfläche gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 20 BauGB zur Siche-

rung von Waldrandstrukturen pa-

rallel zum örtlich festgesetzten ge-

schützten Landschaftsbestandteil 

mit Biotopverbundfunktion mit 3 m 

breitem, als ext. Grünland genutz-

tem Unterhaltungs- / Wiesenweg 

für den gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b 

BauGB festgesetzten Wald  

463 3,0 1,0 3,0 1.389 

 4 Grünflächen, Gärten 

7 4.3 

Allgemeines Wohngebiet (WA1, 

WA2, WA3), GRZ 0,3 

nicht versiegelbarer Flächenanteil 

von 55 % (WA2 anteilig) 

9.068 2,0 1,3 2,6 23.577 

8 4.3 

Allgemeines Wohngebiet (WA4), 

GRZ 0,4 

nicht versiegelbarer Flächenanteil 

von 40 % 

2.590 2,0 1,3 2,6 6.734 

9 4.3 

Öffentliche Grünfläche gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 15 BauGB, Zweckbe-

stimmung "Quartiersgrün" 

637 3,0 1,0 3,0 1.274 

10 4.4 

Private Grünfläche gem. § 9 Abs. 

1 Nr. 15 BauGB, Zweckbestim-

mung "Abstandsgrün" (Gehölz-

pflanzung) 

339 5,0 1,0 5,0 1.695 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr.* Code* Biotoptyp 
Fläche 

(m²) 

Grund-

wert 

(öW) 

Korrek-

turfaktor 

Gesamt-

wert (öW) 

(Sp.5x6) 

Einzelflä-

chenwert 

(öW) 

(Sp.4x7) 

 6 Wald 

11 6.4 

Wald gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b 

BauGB 

geschützter LB und Biotopver-

bundfunktion 

(Planung wie Bestand (Nr. 6)) 

2.550 8,0 1,0 8,0 20.400 

12 6.4 

Private Grünflächen gemäß § 9 

Abs. 1 Nr. 15 BauGB (Zweckbe-

stimmung „Schutzstreifen zur 

Stärkung des angrenzenden Sieks 

/ Waldmantel“) i. V. m. mit Flä-

chen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b 

BauGB zur Sicherung der örtli-

chen Strukturen 

Biotopverbundfunktion 

(Planung wie Bestand (Nr. 7)) 

1.029 8,0 1,0 8,0 8.232 

 7 Gehölze 

13 7.4 

Flächen mit Pflanzgebot / für An-

pflanzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 

25a BauGB (durchgängige, mind. 

2-reihige und 2 m breite Hecken 

aus standortheimischen Laubge-

hölzen) überlagernd im WA2 fest-

gesetzt, 

nicht versiegelbarer Flächenanteil 

von 55 % (WA2 anteilig) 

512 5,0 1,0 5,0 2.560 

 9 
Kleingewässer, Regenrückhal-

tebecken 
     

14 9.2 

Bedingt naturnah gestaltete Versi-

ckerungs- und Rückhaltebereiche 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

i. V. m. Maßnahmen gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Erdbecken, 

Einsaat Regiosaatgut, extensive 

Pflege) 

948 4,0 1,0 4,0 3.792 

Planungsfläche / Planungswert 34.241 69.653 

* Nr. und Code sind in der Anlagekarte „Darstellung der Eingriffsbilanzierung“ für den Flächenbezug wiederzufinden. 
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Ergebnis 

Bei einer Gegenüberstellung der ökologischen Wertigkeiten von Bestand / Eingriffsflächen-

wert (Tab. 1) und Planung / Kompensationswert (Tab. 2) zeigt sich, dass durch die Umset-

zung des Bebauungsplans ein ökologischer Wertverlust (Kompensationsbedarf) in Höhe 

von 69.126 öW entsteht (siehe Tab. 3). 

Tab. 3 Kompensationsbedarf für externe Kompensationsmaßnahmen in ökol. WE 

Eingriffsflächenwert (Bestand) Kompensationswert (Planung) Kompensationsdefizit 

138.779 69.653 69.126 

 

Details zu den Maßnahmen und Flächen, die zur Deckung des ermittelten Kompensations-

bedarfs für den Bebauungsplans Nr. 95 gewählt werden, sind dem Umweltbericht zu ent-

nehmen. 

 

Herford, 14.09.2023  
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3 Quellenverzeichnis 

LANUV NRW (2008) 

Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW. - 

LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-

WESTFALEN. 

STADT ENGER (2022) 

Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Widukindstadt Enger vom 5. 

November 1987 in der Fassung vom 29. Juni 2022. 

 

 



Biotop- und Nutzungsstrukturen
(Stand: August  2022, Biotoptypencode: EA0)

Siedlungsflächen, Bebauung
SB0 Wohnbebauung

Teilflächen Nr. Bestand

(Bewertung siehe Tabelle im Text)
Code Bestand

1

1.1

Planung
(bilanzierte flächenbezogene Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 95)

Flächen zur Anpflanzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Öffentliche Grünfläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Flächen / Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Allgemeines Wohngebiet
(WA1, Wa2, WA3 und WA4)

Flächen für die Versickerungs- und Rückhaltebereiche
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i. V. m. mit Maßnahmen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Verkehrsflächen öffentlich gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
z. T. mit besonderer Zweckbestimmung

Geltungsbereich
Bebauungsplan Nr. 95 "Vorsteherweg"

Wald
AG2 Sonstige Laubmischwald und waldartige Strukturen aus

mehreren heimischen Laubbaumarten

Kleingehölz
BB12
BD3
BF3

Gebüsch mit vorwiegend heimischen Arten
Gehölzstreifen
Einzelbaum (eingemessen mit Kronentraufen)

Gewässer
FM6 Mittelgebirgsbach

Garten, Grün- und Parkanlagen etc.
HJ0 Garten

Grünland
EA0
EB0

Fettwiese
Fettweide

Vehrkehrsflächen, versiegelte Wege
HV3
VA7

Parkplatz
Wohn- und Erschließungsstraße

Private Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Flächen für die Ver- und Entsorgung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGBEE

WA1

PG1 PG2

Flächen zum Erhalt von Gehölzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

ÖG1

40
0

876
0

866
0

865
0

562
0

5
0

570
0

34
3

571
0

166
0

183
0

401
0

632
0

628
0 626

0

145
0

4
0

279
0

627
0

42
0

43
0

41
0

41
0

277
0

277
0

331
0

331
0

282
0

260
0

877
0

875
0

875
0

38
2

140
0

34
7

513
0

38
1

292
0

339
0

286
0

244
0

208
0

747
0

633
0

858
0

189
0

728
0

711
0

744
0

625
0

590
0

666
0

704
0

454
0

171
0

631
0

839
0

667
0

32
0

766
0 616

0

293
0

721
0

415
0

188
0

629
0

732
0

278
0

406
0

765
0

266
0

190
0

805
0

414
0

269
0

128
0

259
0

108
0

117
0

574
0

764
0

820
0

773
0

811
0

729
0 807

0

873
0

706
0

409
0

733
0

34
6

860
0

46
1

792
0

34
2

614
0

6
1

630
0

674
0

724
0

276
0

276
0

874
0

144
0

664
0

791
0

407
0

723
0

670
0

118
0

790
0

703
0

408
0

789
0

817
0

668
0

453
0

662
0

114
0

675
0

841
0

710
0

774
0

510
0

661
0

810
0

534
0

731
0

867
0

104

677
0

868
0

818
0

836
0

405
0

725
0

624
0

404
0

267
0

838
0

800
0

576
0

663
0

859
0

352
0

191
0

268
0

730
0

573
0

720
0

V

V

V

V

V

V
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